
 

 
 

Beitrittserklärung 
bei Übernahme von Geschäftsanteilen 

 

Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG  Schlachte 45  28195 Bremen   0421 - 957 99 280  benergie.de kontakt@benergie.de 

 
   

 
 Herr  Frau  Dr.  Wohngemeinschaften, Firmen 

 
Firma Steuer-ID 

Name Vorname Geb.- 
datum 

Straße 
Haus-Nr. 

Tagsüber zu  
erreichen unter 

PLZ Ort E-Mail (bitte angeben) 

 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG und 
übernehme als Käufer/in __________ Geschäftsanteil/e (ein Geschäftsanteil beträgt € 80,-) 
von Mitglied (Verkäufer/in) 

  
 _______________________________   _____________________________   _______________  
   Name    Vorname   Mitglieds-Nr. 

 
Käufer/in und Verkäufer/in regeln die Zahlungsmodalitäten unter sich. 
 
Der/die Verkäufer/in hat dem Verkauf seines/r Geschäftsanteils/e zugestimmt. 
 
 

 _______________________________  
  Unterschrift Verkäufer/in 

 
Alternativ kann der/die Verkäufer/in der Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG eine 
schriftliche Bestätigung über den Verkauf der Geschäftsanteile zusenden. 

 
Ich zahle € 20,- Beitrittsgebühr (ist von jedem neuen Mitglied zu zahlen) per Lastschrift-
einzug. 
Eine Abschrift der Satzung stand mir vor Abgabe dieser Beitrittserklärung zur Verfügung.  
 
Datenschutz 

Die hier erhobenen personenbezogenen 
Daten werden unter strenger Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Vorschriften elektro-
nisch gespeichert und ausschließlich für 
genossenschaftliche Zwecke genutzt. 

 

Mitglieds-Nr. 
Wird von uns 
eingetragen! 

Ort, Datum 

 
 
 

 
Unterschrift (Vor- und Zuname) 



Sitz der Genossenschaft: Bremen Sparkasse Bremen Vorstand Aufsichtsratsvorsitz 
AG Bremen, GnR 400 HB IBAN  DE50 2905 0101 0001 002021 Florian Schulz Marion Remlinger 
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Mitglieds-Nr. 

Wird von uns 
eingetragen! 

SEPA-Basislastschrift-Mandat (für die Zahlung der Beitrittsgebühr) 

Gläubiger-ID-Nr.: DE63ZZZ00000456481 
Mandatsreferenz: WIRD SEPARAT MITGETEILT 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG, einmalig eine 
Zahlung von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich / weisen 
wir mein / unser Kreditinstitut an, die von der Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG auf mein / 
unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber/-in (Zahlungspflichtige/r) 

Vorname und Name des/der Kontoinhabers/in 

Straße und Hausnr. (wenn Kontoinhaber/in abweichend von Antragsteller/in) 

PLZ, Ort (wenn Kontoinhaber/in abweichend von Antragsteller/in) 

Name der Bank BIC 

IBAN 
DE__ __│__ __ __ __│__ __ __ __│__ __ __ __│__ __ __ __│__ __ 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertrags-
abschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Bremer Energiehaus-Genossen-
schaft eG, Schlachte 45, 28195 Bremen, Tel: 0421-9579928-0, Fax: 0421-9579928-11, E-Mail: 
kontakt@benergie.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüng-
lichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 
 
 
 
 
 

 

Datenschutz 

Die hier erhobenen personenbezogenen 
Daten werden unter strenger Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Vorschriften 
elektronisch gespeichert und ausschließlich 
für genossenschaftliche Zwecke genutzt. 

Ort, Datum 

Unterschrift (Vor- und Zuname) 



 

 
 

Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag innerhalb von maximal 14 Tagen nach Abschluss widerrufen 
wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 
 
 
An: 
 
Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG 
Schlachte 45 
28195 Bremen 
 
 
 
Fax: 0421 957 99 28 - 11 
E-Mail: kontakt@benergie.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die 
Aufnahme in die Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG.  
 
Antrag vom: 
 
 ______________________  
 
Name des/der Antragstellers/in: 
 
 _____________________________________________  
 
Anschrift des/der Antragstellers/in: 
 
 _____________________________________________  
 
 _____________________________________________  
 
Unterschrift des/der Antragstellers/in (nur bei Mitteilung auf Papier): 
 
 _____________________________________________  
 
Datum: _____________________________ 
 
 
 
 
 
  
(*) Unzutreffendes streichen 



Sitz der Genossenschaft: Bremen Sparkasse Bremen Vorstand Aufsichtsratsvorsitz 
AG Bremen, GnR 400 HB IBAN  DE50 2905 0101 0001 002021 Florian Schulz Marion Remlinger 
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Satzung der 

Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG 

Beschlossen am 09. März 2006 in Bremen, geändert mit 
Beschluss der 2. Generalversammlung vom 20.04.2007, mit  
Beschluss der 4. Generalversammlung vom 25.06.2009 und mit 
Beschluss der 4. Vertreterversammlung vom 26.06.2014 und mit 
Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2019 

Präambel 

Die Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG verfolgt den Zweck mit Energiedienstleistungen zu handeln. Dies soll durch 
selbsttätigen Einkauf preisgünstiger Energie bzw. Energieträgern und damit zusammenhängenden Dämmstoffen und 
Technologien sowie Diensten geschehen. Dabei beschreibt der Vermerk „eingetragene Genossenschaft“ nicht nur die 
Rechtsform, sondern ist gleichzeitig Anspruch und Programm. 

Die Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG ist nicht auf die Erzielung hoher Gewinne ausgerichtet, sondern ein 
wirtschaftliches Unternehmen zum Nutzen seiner Mitglieder. Deshalb werden Geschäftsguthaben nicht verzinst. 
Erwirtschaftete Überschüsse, die nicht zur Aufrechterhaltung der Genossenschaft reinvestiert oder zurückgestellt werden, 
können den Genossen entweder rückvergütet werden oder die Generalversammlung kann eine angemessene 
Gewinnausschüttung auf die Anteile beschließen. 

Die Genossenschaft ist überparteilich und keiner politischen oder religiösen Richtung zugeordnet. 

Der Übersichtlichkeit und Einfachheit halber sind die in der Satzung und Geschäftsordnung aufgeführten Begriffe und 
Funktionen, unbesehen ihres Singulars und ihrer männlichen Bezeichnung, auch im Plural und für beide Geschlechter 
gültig. 

§ 1 Name, Sitz, Gegenstand

(1) Die Genossenschaft heißt Bremer Energiehaus -
Genossenschaft eG. Sitz ist Bremen.

(2) Die Genossenschaft befasst sich mit der Ein-
sparung und Lieferung von Energie oder 
Energieträgern sowie Dingen und Dienst-
leistungen, die zur Energiewandlung, Energie-
einsparung oder Nutzung benötigt werden.

(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig.
(4) Die Genossenschaft kann sich im Rahmen des im

Absatz 2 definierten Förderauftrags an anderen 
Unternehmen beteiligen oder andere Unter-
nehmen gründen.

§ 2   Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklagen,

  Nachschüsse, Rückvergütungen 

(1) Der Geschäftsanteil beträgt 80 €. Er ist sofort in 
voller Höhe einzuzahlen. Der Geschäftsanteil wird 
nicht verzinst. 

(2) Die Genossen können sich mit mehreren 
Geschäftsanteilen beteiligen. Die Beteiligung mit
bis zu 300 Anteilen kann vom Vorstand zugelassen 
werden. Für die Zulassung einer Beteiligung mit
mehr als 300 Anteilen bedarf der Vorstand der 
Zustimmung des Aufsichtsrates.

(3) Durch Beschluss der Generalversammlung kann 
ein Eintrittsgeld festgelegt werden, das den 
Rücklagen zugeführt wird.

(4) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 20% 
des Jahresüberschusses zuzuführen, bis minde-
stens 100% der Geschäftsanteile erreicht sind. 

(5) Die Genossen sind nicht zu Leistungen von 
Nachschüssen verpflichtet.

(6) Die Genossen haben Anspruch auf die vom 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
beschlossene Rückvergütung.

(7) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen,
Rückvergütungen und Auseinandersetzungs-
guthaben verjähren in zwei Jahren ab Fälligkeit.
Die Beträge werden den Rücklagen zugeführt.

§ 3 Generalversammlung

(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare
Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder einbe-
rufen. Die Einladung muss mindestens 17
Kalendertage vor der Generalversammlung
abgesendet werden.

Ergänzungen und Änderungen der Tagesordnung
müssen spätestens zehn Kalendertage vor der
Generalversammlung abgesendet werden. 
Benachrichtigungen der Mitglieder können auch 
per Fax oder auf elektronischem Wege erfolgen.

(2) Jede ordnungsgemäß einberufene General-
versammlung ist unabhängig von der Zahl der 
Teilnehmer beschlussfähig.

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(4) Die Generalversammlung bestimmt die Ver-

sammlungsleitung auf Vorschlag des Aufsichts-
rates.  

(5) Beschlüsse werden gem. § 47 Genossenschafts-
gesetz protokolliert. 

(6) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des 
Aufsichtsrates. Sie bestimmt ihre Anzahl und
Amtszeit.

§ 4 Regionalversammlungen

(1) Die Genossenschaft kann Regionalversammlun-
gen abhalten, um auf die regionalen Unterschiede
oder Besonderheiten im Liefergebiet eingehen zu
können.



Satzung der Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG  
Beschlossen am 09. März 2006 in Bremen, geändert mit 
Beschluss der 2. Generalversammlung vom 20.04.07, mit  
Beschluss der 4. Generalversammlung vom 25.06.09 und mit 
Beschluss der 4. Vertreterversammlung vom 26.06.14 und 
mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2019

(2) Die Einberufung der Regionalversammlung erfolgt
durch den Vorstand. Für die Einladung der
Regionalversammlung gilt § 3 Abs. 1 ent-
sprechend. 

§ 5 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei 
Mitgliedern. Die Genossenschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen gesetzlich vertreten. Die Erteilung von 
Prokura, Handlungsvollmacht und sonstigen 
Vollmachten zur rechtsgeschäftlichen Vertretung
ist zulässig. Näheres regelt die Geschäftsordnung
für den Vorstand.
Er wird vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. 
Der Aufsichtsrat bestimmt die Amtsdauer.

(2) Der Vorstand kann auch schriftlich, telefonisch 
und auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen.

(3) Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden 
vom Aufsichtsrat im Rahmen der Richtlinien der
Generalversammlung abge-schlossen. 

(4) Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener
Verantwortung. Es bedarf der Zustimmung des 
Aufsichtsrates für 

a) Investitionen oder Aufnahme von Krediten ab 
einer Summe von jeweils 100.000,00 €,

b) Abschlüsse von Miet-, Pacht- oder Leasing-
verträgen, sowie anderen Verträgen mit
wiederkehrenden Verpflichtungen mit einer 
Laufzeit von mehr als 5 Jahren,

c) die Gründung von Unternehmen und die
Beteiligung an anderen Unternehmen,

d) sämtliche Grundstücksgeschäfte,
e) Erteilung von Prokura,
f) die Aufstellung und Änderung der Geschäfts-

ordnung für den Vorstand.

(5) Der Vorstand hat mit dem Aufsichtsrat den 
Wirtschafts- und Stellenplan zu beraten. Er hat
dem Aufsichtsrat mindestens vierteljährlich, auf
Verlangen oder bei wichtigem Anlass unver-
züglich, über die geschäftliche Entwicklung der 
Genossenschaft zu berichten. Dabei muss er auf
Abweichungen vom Wirtschafts- und Stellenplan 
eingehen. 

(6) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Auf-
sichtsrates eine Nutzungsordnung erlassen, nach
der die Abnahme von Energie durch Großver-
braucher bzw. die Vermittlung von Abnehmern 
von der Beteiligung mit weiteren Anteilen abhän-
gig gemacht werden kann.
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§ 6 Aufsichtsrat

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei 
Mitgliedern. Er wird einzeln vertreten vom 
Vorsitzenden oder von dessen Stellvertreter. Der
Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder an der 
Beschlussfassung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann 
schriftlich, telefonisch und auf elektronischem 
Wege Beschlüsse fassen, wenn kein Aufsichts-
ratsmitglied der Beschlussfassung widerspricht. 

(3) Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der 
Genossenschaft, berät den Vorstand und berichtet
der Generalversammlung.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft, Aus-

schluss, Auseinandersetzung 

(1) Die Kündigungsfrist beträgt 1 Jahr zum Schluss
des Geschäftsjahres.

(2) Mitglieder, die keine Leistungen der Genossen-
schaft nutzen oder die Genossenschaft schädigen, 
können ausgeschlossen werden.

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossen-
schaft ihre Anschrift und, sofern vorhanden, ihre
elektronische Adresse mitzuteilen und die vom 
Vorstand festgesetzten Nutzungsentgelte zu 
zahlen. Mitglieder, die ihre Pflichten verletzen
und/oder nicht erreichbar sind, können 
ausgeschlossen werden.

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Gegen den Ausschlussbeschluss kann binnen 6
Wochen nach Absendung beim Aufsichtsrat
Widerspruch eingelegt werden (Ausschlussfrist).
Erst nach der Entscheidung des Aufsichtsrats
kann der Ausschluss gerichtlich angefochten 
werden. Über Ausschlüsse von Mitgliedern des
Vorstandes oder Aufsichtsrats entscheidet die
Generalversammlung. 

(5) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden
Verlustvorträge anteilig abgezogen.

§ 8 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen erfolgen unter der Firma der 
Genossenschaft im Bundesanzeiger. 


